
Am l(öllnischen Parl( 1 . 10179 Berlin . Germany

Sa m melbestätigu ng
über Geldzuwendungen/Mitgliedsbeiträge im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes

an eine der in § 5 Abs.1 Nr. 9 des l(örperschaftsteuergesetzes bezeichneten l(örperschaften,

Personenvereinigungen oder Vermögensmassen Spender-Nr.1BO729g

Name und Anschrift

des Zuwendenden:

Gesamtbetrag

in Ziffern:

Herrn
Wolfgang Sandt
Burgsteige 8

816lr+ Ruderatshofen

Zeitraum der Sammelbestätigung:

Wir sind wegen Förderung des öffentlichen 6esundheitswesens und der öffent-
lichen Gesundheitspfl ege nach der Anlage zum l(örperschaftsteuerbescheid

des Finanzamtes für l(örperschaften l, Berlin, 271672152443 vom 11.12.2015 für
den letzten Veranlagungszeitraum 2014 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des l(örperschafts-

steuergesetzes von der l(örperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbe-

steuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. Es wird bestätigt, dass die
Zuwendung nur zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der

öffentlichen Gesundheitspflege verwendet wird. Es wird bestätigt, dass über die

in der Gesamtsumme enthaltenen Zuwendungen keine weiteren Bestätigungen,

weder formelle Zuwend u ngsbestätigungen noch Beitragsq u ittu ngen o. ä., a us-
gestel lt wu rden und werden. 0b es sich um den Verzicht von Aufwendungen
handelt, ist der Anlage zur Sammelbestätigung zu entnehmen.

Berlin , 08.o2.2017
'1- tJ ltl{^^* ülJ\ü
/ * -l

Florian Westphal

G eschäftsfü h rer

der Zuwendung

**t.6oo,oo EUR in Buchstaben: Eintausendsechshundert

01 .01 . 2016 - 31.12.2016

Diese Zuwendungsbestätigung wird It. Genehmigung vom 08.06.2005 des

Fi na nza mtes fü r l(ö rpersch aften I Be rl i n, SlNr. 27 I 672 I 52443, a utomatisch

erstellt und ist ohne 0riginalunterschrift gültig.

Hinweis: Wer vorsätzllch oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungs-

bestätigung erstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in
der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken

verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer (§ 1ob Abs. 4 ESIG,

§ 9 Abs. 3 KSIG, § 9 Nr. 5 GewStG). Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis

für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das

Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 lahre bzw. das Datum der

Feststellun g der Ein haltun g der satzun gsmä ßigen Vora ussetzun gen nach

§ 6oa Abs. 1 A0 länger als 3 Jahre seit Ausstellung des Bescheides zurückliegt
(§ 63 Abs. 5 A0).


